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Frist fruchtlos abgelaufen ist. Die Kündigung kann auf einen in 
sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung beschränkt 
werden.

2. Nach der Kündigung ist der Auftraggeber berechtigt, den noch 
nicht vollendeten Teil der Leistung zu Lasten des Auftragneh-
mers durch einen Dritten ausführen zu lassen, doch bleiben seine 
Ansprüche auf Ersatz des etwa entstehenden weiteren Schadens 
bestehen. Er ist auch berechtigt, auf die weitere Ausführung zu 
verzichten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlan-
gen, wenn die Ausführung aus den Gründen, die zur Kündigung 
geführt haben, für ihn kein Interesse mehr hat.

3. Für die Weiterführung der Arbeiten kann der Auftraggeber Ge-
räte, Gerüste, auf der Baustelle vorhandene andere Einrichtungen 
und angelieferte Stoffe und Bauteile gegen angemessene Vergü-
tung in Anspruch nehmen.

4. Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer eine Aufstellung über 4. Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer eine Aufstellung über 
die entstandenen Mehrkosten und über seine anderen Ansprüche die entstandenen Mehrkosten und über seine anderen Ansprüche die entstandenen Mehrkosten und über seine anderen Ansprüche die entstandenen Mehrkosten und über seine anderen Ansprüche 
spätestens binnen 12 Werktagen nach Abrechnung mit dem Drit-spätestens binnen 12 Werktagen nach Abrechnung mit dem Drit-spätestens binnen 12 Werktagen nach Abrechnung mit dem Drit-spätestens binnen 12 Werktagen nach Abrechnung mit dem Drit-spätestens binnen 12 Werktagen nach Abrechnung mit dem Drit-spätestens binnen 12 Werktagen nach Abrechnung mit dem Drit-spätestens binnen 12 Werktagen nach Abrechnung mit dem Drit-
ten zuzusenden.ten zuzusenden.

(4) 1 Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen,(4) 1 Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen,(4) 1 Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen,(4) 1 Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen,(4) 1 Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen,(4) 1 Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen,(4) 1 Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen,(4) 1 Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen,(4) 1 Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen,(4) 1 Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen,
1. wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe eine Abrede 1. wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe eine Abrede 1. wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe eine Abrede 1. wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe eine Abrede 1. wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe eine Abrede 1. wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe eine Abrede 1. wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe eine Abrede 1. wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe eine Abrede 1. wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe eine Abrede 1. wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe eine Abrede 1. wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe eine Abrede 1. wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe eine Abrede 

getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung 
darstellt. Absatz  3 Nummer  1 Satz  2 und Nummer  2 bis 4 gilt darstellt. Absatz  3 Nummer  1 Satz  2 und Nummer  2 bis 4 gilt darstellt. Absatz  3 Nummer  1 Satz  2 und Nummer  2 bis 4 gilt darstellt. Absatz  3 Nummer  1 Satz  2 und Nummer  2 bis 4 gilt darstellt. Absatz  3 Nummer  1 Satz  2 und Nummer  2 bis 4 gilt darstellt. Absatz  3 Nummer  1 Satz  2 und Nummer  2 bis 4 gilt darstellt. Absatz  3 Nummer  1 Satz  2 und Nummer  2 bis 4 gilt darstellt. Absatz  3 Nummer  1 Satz  2 und Nummer  2 bis 4 gilt darstellt. Absatz  3 Nummer  1 Satz  2 und Nummer  2 bis 4 gilt darstellt. Absatz  3 Nummer  1 Satz  2 und Nummer  2 bis 4 gilt darstellt. Absatz  3 Nummer  1 Satz  2 und Nummer  2 bis 4 gilt darstellt. Absatz  3 Nummer  1 Satz  2 und Nummer  2 bis 4 gilt darstellt. Absatz  3 Nummer  1 Satz  2 und Nummer  2 bis 4 gilt darstellt. Absatz  3 Nummer  1 Satz  2 und Nummer  2 bis 4 gilt darstellt. Absatz  3 Nummer  1 Satz  2 und Nummer  2 bis 4 gilt darstellt. Absatz  3 Nummer  1 Satz  2 und Nummer  2 bis 4 gilt darstellt. Absatz  3 Nummer  1 Satz  2 und Nummer  2 bis 4 gilt darstellt. Absatz  3 Nummer  1 Satz  2 und Nummer  2 bis 4 gilt darstellt. Absatz  3 Nummer  1 Satz  2 und Nummer  2 bis 4 gilt 
entsprechend.entsprechend.entsprechend.entsprechend.entsprechend.entsprechend.

2. sofern dieser im Anwendungsbereich des 4. Teils des GWB ge-
schlossen wurde,
a) wenn der Auftragnehmer wegen eines zwingenden Ausschluss-

grundes zum Zeitpunkt des Zuschlags nicht hätte beauftragt 
werden dürfen. Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 und Nummer 2 bis 
4 gilt entsprechend.

b) bei wesentlicher Änderung des Vertrages oder bei Feststellung 
einer schweren Verletzung der Verträge über die Europäische 
Union und die Arbeitsweise der Europäischen Union durch 
den Europäischen Gerichtshof. Die ausgeführten Leistungen 
sind nach § 6 Absatz 5 abzurechnen. Etwaige Schadensersatzan-
sprüche der Parteien bleiben unberührt.

 Die Kündigung ist innerhalb von 12 Werktagen nach Bekanntwerden 
des Kündigungsgrundes auszusprechen.
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(5) Sofern der Auftragnehmer die Leistung, ungeachtet des Anwendungs-
bereichs des 4. Teils des GWB, ganz oder teilweise an Nachunterneh-
mer weitervergeben hat, steht auch ihm das Kündigungsrecht gemäß 
Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe b zu, wenn der ihn als Auftragnehmer 
verpflichtende Vertrag (Hauptauftrag) gemäß Absatz 4 Nummer 2 
Buchstabe b gekündigt wurde. Entsprechendes gilt für jeden Auftrag-
geber der Nachunternehmerkette, sofern sein jeweiliger Auftraggeber 
den Vertrag gemäß Satz 1 gekündigt hat.

(6) Die Kündigung ist schriftlich zu erklären.
(7) Der Auftragnehmer kann Aufmaß und Abnahme der von ihm aus-

geführten Leistungen alsbald nach der Kündigung verlangen; er hat 
unverzüglich eine prüfbare Rechnung über die ausgeführten Leistun-
gen vorzulegen.

(8) Eine wegen Verzugs verwirkte, nach Zeit bemessene Vertragsstrafe 
kann nur für die Zeit bis zum Tag der Kündigung des Vertrags gefor-
dert werden.

§ 9§ 9§ 9
Kündigung durch den AuftragnehmerKündigung durch den AuftragnehmerKündigung durch den AuftragnehmerKündigung durch den AuftragnehmerKündigung durch den AuftragnehmerKündigung durch den AuftragnehmerKündigung durch den AuftragnehmerKündigung durch den AuftragnehmerKündigung durch den AuftragnehmerKündigung durch den Auftragnehmer

(1) Der Auftragnehmer kann den Vertrag kündigen:(1) Der Auftragnehmer kann den Vertrag kündigen:(1) Der Auftragnehmer kann den Vertrag kündigen:(1) Der Auftragnehmer kann den Vertrag kündigen:(1) Der Auftragnehmer kann den Vertrag kündigen:(1) Der Auftragnehmer kann den Vertrag kündigen:(1) Der Auftragnehmer kann den Vertrag kündigen:(1) Der Auftragnehmer kann den Vertrag kündigen:(1) Der Auftragnehmer kann den Vertrag kündigen:
1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt 

und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung und dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung 
auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),auszuführen (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),

2. wenn der Auftraggeber eine fällige Zahlung nicht leistet oder sonst 
in Schuldnerverzug gerät.

(2) Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie ist erst zulässig, wenn 
der Auftragnehmer dem Auftraggeber ohne Erfolg eine angemesse-
ne Frist zur Vertragserfüllung gesetzt und erklärt hat, dass er nach 
fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde.

(3) Die bisherigen Leistungen sind nach den Vertragspreisen abzurech-
nen. Außerdem hat der Auftragnehmer Anspruch auf angemessene 
Entschädigung nach § 642 BGB; etwaige weitergehende Ansprüche 
des Auftragnehmers bleiben unberührt.
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§ 10
Haftung der Vertragsparteien

(1) Die Vertragsparteien haften einander für eigenes Verschulden sowie 
für das Verschulden ihrer gesetzlichen Vertreter und der Personen, 
deren sie sich zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten bedienen (§§ 276, 
278 BGB).

(2) 1.  Entsteht einem Dritten im Zusammenhang mit der Leistung ein 
Schaden, für den auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmun-
gen beide Vertragsparteien haften, so gelten für den Ausgleich 
zwischen den Vertragsparteien die allgemeinen gesetzlichen Be-
stimmungen, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist. 
Soweit der Schaden des Dritten nur die Folge einer Maßnahme 
ist, die der Auftraggeber in dieser Form angeordnet hat, trägt er 
den Schaden allein, wenn ihn der Auftragnehmer auf die mit der 
angeordneten Ausführung verbundene Gefahr nach § 4 Absatz 3 
hingewiesen hat.

2. Der Auftragnehmer trägt den Schaden allein, soweit er ihn durch 2. Der Auftragnehmer trägt den Schaden allein, soweit er ihn durch 2. Der Auftragnehmer trägt den Schaden allein, soweit er ihn durch 2. Der Auftragnehmer trägt den Schaden allein, soweit er ihn durch 
Versicherung seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder Versicherung seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder Versicherung seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder Versicherung seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder Versicherung seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder Versicherung seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder 
durch eine solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche durch eine solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche durch eine solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche durch eine solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche durch eine solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche durch eine solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche durch eine solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche durch eine solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche durch eine solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche durch eine solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche durch eine solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche 
Verhältnisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei ei-Verhältnisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei ei-Verhältnisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei ei-Verhältnisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei ei-Verhältnisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei ei-Verhältnisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei ei-Verhältnisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei ei-Verhältnisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei ei-Verhältnisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei ei-Verhältnisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei ei-Verhältnisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei ei-Verhältnisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei ei-
nem im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer nem im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer nem im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer nem im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer nem im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer nem im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer nem im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer nem im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer nem im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer nem im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer nem im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer nem im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer 
hätte decken können.

(3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu (3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu (3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu (3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu (3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu (3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu (3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu (3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu (3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu (3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu (3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu (3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu (3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu (3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu (3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu (3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu (3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu (3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu (3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu (3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu 
Schadensersatz verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Be-Schadensersatz verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Be-Schadensersatz verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Be-Schadensersatz verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Be-Schadensersatz verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Be-Schadensersatz verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Be-Schadensersatz verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Be-Schadensersatz verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Be-Schadensersatz verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Be-Schadensersatz verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Be-Schadensersatz verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Be-Schadensersatz verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Be-Schadensersatz verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Be-Schadensersatz verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Be-Schadensersatz verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Be-Schadensersatz verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Be-Schadensersatz verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Be-Schadensersatz verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Be-Schadensersatz verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Be-Schadensersatz verpflichtet wegen unbefugten Betretens oder Be-
schädigung angrenzender Grundstücke, wegen Entnahme oder Auf-
lagerung von Boden oder anderen Gegenständen außerhalb der vom 
Auftraggeber dazu angewiesenen Flächen oder wegen der Folgen 
eigenmächtiger Versperrung von Wegen oder Wasserläufen, so trägt 
er im Verhältnis zum Auftraggeber den Schaden allein.

(4) Für die Verletzung gewerblicher Schutzrechte haftet im Verhältnis 
der Vertragsparteien zueinander der Auftragnehmer allein, wenn 
er selbst das geschützte Verfahren oder die Verwendung geschützter 
Gegenstände angeboten oder wenn der Auftraggeber die Verwendung 
vorgeschrieben und auf das Schutzrecht hingewiesen hat.

(5) Ist eine Vertragspartei gegenüber der anderen nach den Absätzen 2, 3 
oder 4 von der Ausgleichspflicht befreit, so gilt diese Befreiung auch 
zugunsten ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, wenn 
sie nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben.
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(6) Soweit eine Vertragspartei von dem Dritten für einen Schaden in 
Anspruch genommen wird, den nach den Absätzen 2, 3 oder 4 die 
andere Vertragspartei zu tragen hat, kann sie verlangen, dass ihre 
Vertragspartei sie von der Verbindlichkeit gegenüber dem Dritten 
befreit. Sie darf den Anspruch des Dritten nicht anerkennen oder 
befriedigen, ohne der anderen Vertragspartei vorher Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben zu haben.

§ 11
Vertragsstrafe

(1) Wenn Vertragsstrafen vereinbart sind, gelten die §§ 339 bis 345 BGB.
(2) Ist die Vertragsstrafe für den Fall vereinbart, dass der Auftragnehmer 

nicht in der vorgesehenen Frist erfüllt, so wird sie fällig, wenn der 
Auftragnehmer in Verzug gerät.

(3) Ist die Vertragsstrafe nach Tagen bemessen, so zählen nur Werktage; (3) Ist die Vertragsstrafe nach Tagen bemessen, so zählen nur Werktage; (3) Ist die Vertragsstrafe nach Tagen bemessen, so zählen nur Werktage; 
ist sie nach Wochen bemessen, so wird jeder Werktag angefangener ist sie nach Wochen bemessen, so wird jeder Werktag angefangener ist sie nach Wochen bemessen, so wird jeder Werktag angefangener ist sie nach Wochen bemessen, so wird jeder Werktag angefangener 
Wochen als 1/6 Woche gerechnet.Wochen als 1/6 Woche gerechnet.Wochen als 1/6 Woche gerechnet.Wochen als 1/6 Woche gerechnet.Wochen als 1/6 Woche gerechnet.

(4) Hat der Auftraggeber die Leistung abgenommen, so kann er die Strafe (4) Hat der Auftraggeber die Leistung abgenommen, so kann er die Strafe (4) Hat der Auftraggeber die Leistung abgenommen, so kann er die Strafe (4) Hat der Auftraggeber die Leistung abgenommen, so kann er die Strafe (4) Hat der Auftraggeber die Leistung abgenommen, so kann er die Strafe (4) Hat der Auftraggeber die Leistung abgenommen, so kann er die Strafe (4) Hat der Auftraggeber die Leistung abgenommen, so kann er die Strafe (4) Hat der Auftraggeber die Leistung abgenommen, so kann er die Strafe (4) Hat der Auftraggeber die Leistung abgenommen, so kann er die Strafe (4) Hat der Auftraggeber die Leistung abgenommen, so kann er die Strafe (4) Hat der Auftraggeber die Leistung abgenommen, so kann er die Strafe 
nur verlangen, wenn er dies bei der Abnahmenur verlangen, wenn er dies bei der Abnahmenur verlangen, wenn er dies bei der Abnahmenur verlangen, wenn er dies bei der Abnahmenur verlangen, wenn er dies bei der Abnahmenur verlangen, wenn er dies bei der Abnahmenur verlangen, wenn er dies bei der Abnahmenur verlangen, wenn er dies bei der Abnahmenur verlangen, wenn er dies bei der Abnahmenur verlangen, wenn er dies bei der Abnahme vorbehalten hat. vorbehalten hat. vorbehalten hat. vorbehalten hat.

§ 12§ 12§ 12
AbnahmeAbnahmeAbnahmeAbnahmeAbnahme

(1) Verlangt der Auftragnehmer nach der Fertigstellung – gegebenenfalls 
auch vor Ablauf der vereinbarten Ausführungsfrist – die Abnahme der 
Leistung, so hat sie der Auftraggeber binnen 12 Werktagen durchzu-
führen; eine andere Frist kann vereinbart werden.

(2) Auf Verlangen sind in sich abgeschlossene Teile der Leistung beson-
ders abzunehmen.

(3) Wegen wesentlicher Mängel kann die Abnahme bis zur Beseitigung 
verweigert werden.

(4) 1.  Eine förmliche Abnahme hat stattzufinden, wenn eine Vertrags-
partei es verlangt. Jede Partei kann auf ihre Kosten einen Sachver-
ständigen zuziehen. Der Befund ist in gemeinsamer Verhandlung 
schriftlich niederzulegen. In die Niederschrift sind etwaige Vor-
behalte wegen bekannter Mängel und wegen Vertragsstrafen auf-
zunehmen, ebenso etwaige Einwendungen des Auftragnehmers. 
Jede Partei erhält eine Ausfertigung.



143

Text VOB/B Anhang

2. Die förmliche Abnahme kann in Abwesenheit des Auftragnehmers 
stattfinden, wenn der Termin vereinbart war oder der Auftragge-
ber mit genügender Frist dazu eingeladen hatte. Das Ergebnis der 
Abnahme ist dem Auftragnehmer alsbald mitzuteilen.

(5) 1.  Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abgenom-
men mit Ablauf von 12 Werktagen nach schriftlicher Mitteilung 
über die Fertigstellung der Leistung.

2. Wird keine Abnahme verlangt und hat der Auftraggeber die Leis-
tung oder einen Teil der Leistung in Benutzung genommen, so 
gilt die Abnahme nach Ablauf von 6 Werktagen nach Beginn der 
Benutzung als erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist. Die 
Benutzung von Teilen einer baulichen Anlage zur Weiterführung 
der Arbeiten gilt nicht als Abnahme.

3. Vorbehalte wegen bekannter Mängel oder wegen Vertragsstrafen 
hat der Auftraggeber spätestens zu den in den Nummern 1 und 2 
bezeichneten Zeitpunkten geltend zu machen.bezeichneten Zeitpunkten geltend zu machen.

(6) Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, soweit  geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, soweit  geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, soweit  geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, soweit 
er sie nicht schon nach § 7 trägt.er sie nicht schon nach § 7 trägt.er sie nicht schon nach § 7 trägt.er sie nicht schon nach § 7 trägt.er sie nicht schon nach § 7 trägt.

§ 13§ 13§ 13
MängelansprücheMängelansprücheMängelansprücheMängelansprücheMängelansprüche

(1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum (1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum (1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum (1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum (1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum (1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum (1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum (1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum (1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum (1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum (1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum (1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum (1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum (1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum (1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum (1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum (1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum (1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum (1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum (1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum 
Zeitpunkt der AbnahmeZeitpunkt der AbnahmeZeitpunkt der AbnahmeZeitpunkt der AbnahmeZeitpunkt der AbnahmeZeitpunkt der AbnahmeZeitpunkt der AbnahmeZeitpunkt der AbnahmeZeitpunkt der Abnahme frei von Sachmängeln zu verschaffen. Die  frei von Sachmängeln zu verschaffen. Die  frei von Sachmängeln zu verschaffen. Die  frei von Sachmängeln zu verschaffen. Die  frei von Sachmängeln zu verschaffen. Die  frei von Sachmängeln zu verschaffen. Die  frei von Sachmängeln zu verschaffen. Die  frei von Sachmängeln zu verschaffen. Die  frei von Sachmängeln zu verschaffen. Die  frei von Sachmängeln zu verschaffen. Die  frei von Sachmängeln zu verschaffen. Die  frei von Sachmängeln zu verschaffen. Die 
Leistung ist zur Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln, wenn sie 
die vereinbarte Beschaffenheit hat und den anerkannten Regeln der 
Technik entspricht. Ist die Beschaffenheit nicht vereinbart, so ist die 
Leistung zur Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln,
1. wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst
2. für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit 

aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und die der 
Auftraggeber nach der Art der Leistung erwarten kann.

(2) Bei Leistungen nach Probe gelten die Eigenschaften der Probe als 
vereinbarte Beschaffenheit, soweit nicht Abweichungen nach der Ver-
kehrssitte als bedeutungslos anzusehen sind. Dies gilt auch für Proben, 
die erst nach Vertragsabschluss als solche anerkannt sind.

(3) Ist ein Mangel zurückzuführen auf die Leistungsbeschreibung oder 
auf Anordnungen des Auftraggebers, auf die von diesem gelieferten 
oder vorgeschriebenen Stoffe oder Bauteile oder die Beschaffenheit 
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der Vorleistung eines anderen Unternehmers, haftet der Auftragneh-
mer, es sei denn, er hat die ihm nach § 4 Absatz 3 obliegende Mittei-
lung gemacht.

(4) 1.  Ist für Mängelansprüche keine Verjährungsfrist im Vertrag verein-
bart, so beträgt sie für Bauwerke 4 Jahre, für andere Werke, deren 
Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache 
besteht, und für die vom Feuer berührten Teile von Feuerungsan-
lagen 2 Jahre. Abweichend von Satz 1 beträgt die Verjährungsfrist 
für feuerberührte und abgasdämmende Teile von industriellen 
Feuerungsanlagen 1 Jahr.

2. Ist für Teile von maschinellen und elektrotechnischen/elektro-
nischen Anlagen, bei denen die Wartung Einfluss auf Sicherheit 
und Funktionsfähigkeit hat, nichts anderes vereinbart, beträgt 
für diese Anlagenteile die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 
abweichend von Nummer 1 zwei Jahre, wenn der Auftraggeber 
sich dafür entschieden hat, dem Auftragnehmer die Wartung für 
die Dauer der Verjährungsfrist nicht zu übertragen; dies gilt auch, die Dauer der Verjährungsfrist nicht zu übertragen; dies gilt auch, die Dauer der Verjährungsfrist nicht zu übertragen; dies gilt auch, die Dauer der Verjährungsfrist nicht zu übertragen; dies gilt auch, 
wenn für weitere Leistungen eine andere Verjährungsfrist verein-wenn für weitere Leistungen eine andere Verjährungsfrist verein-wenn für weitere Leistungen eine andere Verjährungsfrist verein-wenn für weitere Leistungen eine andere Verjährungsfrist verein-
bart ist.

3. Die Frist beginnt mit der Abnahme3. Die Frist beginnt mit der Abnahme3. Die Frist beginnt mit der Abnahme3. Die Frist beginnt mit der Abnahme3. Die Frist beginnt mit der Abnahme3. Die Frist beginnt mit der Abnahme3. Die Frist beginnt mit der Abnahme3. Die Frist beginnt mit der Abnahme3. Die Frist beginnt mit der Abnahme der gesamten Leistung; nur  der gesamten Leistung; nur  der gesamten Leistung; nur  der gesamten Leistung; nur  der gesamten Leistung; nur 
für in sich abgeschlossene Teile der Leistung beginnt sie mit der für in sich abgeschlossene Teile der Leistung beginnt sie mit der für in sich abgeschlossene Teile der Leistung beginnt sie mit der für in sich abgeschlossene Teile der Leistung beginnt sie mit der für in sich abgeschlossene Teile der Leistung beginnt sie mit der für in sich abgeschlossene Teile der Leistung beginnt sie mit der für in sich abgeschlossene Teile der Leistung beginnt sie mit der für in sich abgeschlossene Teile der Leistung beginnt sie mit der für in sich abgeschlossene Teile der Leistung beginnt sie mit der für in sich abgeschlossene Teile der Leistung beginnt sie mit der für in sich abgeschlossene Teile der Leistung beginnt sie mit der für in sich abgeschlossene Teile der Leistung beginnt sie mit der für in sich abgeschlossene Teile der Leistung beginnt sie mit der 
Teilabnahme (§ 12 Absatz 2).Teilabnahme (§ 12 Absatz 2).Teilabnahme (§ 12 Absatz 2).Teilabnahme (§ 12 Absatz 2).Teilabnahme (§ 12 Absatz 2).Teilabnahme (§ 12 Absatz 2).Teilabnahme (§ 12 Absatz 2).

(5) 1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungs-(5) 1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungs-(5) 1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungs-(5) 1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungs-(5) 1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungs-(5) 1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungs-(5) 1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungs-(5) 1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungs-(5) 1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungs-(5) 1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungs-(5) 1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungs-(5) 1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungs-(5) 1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungs-(5) 1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungs-(5) 1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungs-(5) 1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungs-(5) 1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungs-(5) 1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungs-(5) 1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungs-(5) 1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungs-
frist hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistung frist hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistung frist hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistung frist hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistung frist hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistung frist hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistung frist hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistung frist hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistung frist hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistung frist hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistung frist hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistung frist hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistung frist hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistung frist hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistung frist hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistung frist hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistung frist hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistung frist hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistung frist hervortretenden Mängel, die auf vertragswidrige Leistung 
zurückzuführen sind, auf seine Kosten zu beseitigen, wenn es der 
Auftraggeber vor Ablauf der Frist schriftlich verlangt. Der An-
spruch auf Beseitigung der gerügten Mängel verjährt in 2 Jahren, 
gerechnet vom Zugang des schriftlichen Verlangens an, jedoch 
nicht vor Ablauf der Regelfristen nach Absatz 4 oder der an ih-
rer Stelle vereinbarten Frist. Nach Abnahme der Mängelbeseiti-
gungsleistung beginnt für diese Leistung eine Verjährungsfrist von 
2 Jahren neu, die jedoch nicht vor Ablauf der Regelfristen nach 
Absatz 4 oder der an ihrer Stelle vereinbarten Frist endet.

2. Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung zur Mängelbesei-
tigung in einer vom Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist 
nicht nach, so kann der Auftraggeber die Mängel auf Kosten des 
Auftragnehmers beseitigen lassen.

(6) Ist die Beseitigung des Mangels für den Auftraggeber unzumutbar 
oder ist sie unmöglich oder würde sie einen unverhältnismäßig hohen 
Aufwand erfordern und wird sie deshalb vom Auftragnehmer ver-
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weigert, so kann der Auftraggeber durch Erklärung gegenüber dem 
Auftragnehmer die Vergütung mindern (§ 638 BGB).

(7) 1.  Der Auftragnehmer haftet bei schuldhaft verursachten Mängeln 
für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit.

2. Bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Mängeln haftet 
er für alle Schäden.

3. Im Übrigen ist dem Auftraggeber der Schaden an der baulichen 
Anlage zu ersetzen, zu deren Herstellung, Instandhaltung oder 
Änderung die Leistung dient, wenn ein wesentlicher Mangel vor-
liegt, der die Gebrauchsfähigkeit erheblich beeinträchtigt und auf 
ein Verschulden des Auftragnehmers zurückzuführen ist. Einen 
darüber hinausgehenden Schaden hat der Auftragnehmer nur dann 
zu ersetzen,
a) wenn der Mangel auf einem Verstoß gegen die anerkannten 

Regeln der Technik beruht,
b) wenn der Mangel in dem Fehlen einer vertraglich vereinbarten b) wenn der Mangel in dem Fehlen einer vertraglich vereinbarten b) wenn der Mangel in dem Fehlen einer vertraglich vereinbarten b) wenn der Mangel in dem Fehlen einer vertraglich vereinbarten 

Beschaffenheit besteht oderBeschaffenheit besteht oderBeschaffenheit besteht oderBeschaffenheit besteht oder
c) soweit der Auftragnehmer den Schaden durch Versicherung c) soweit der Auftragnehmer den Schaden durch Versicherung c) soweit der Auftragnehmer den Schaden durch Versicherung c) soweit der Auftragnehmer den Schaden durch Versicherung c) soweit der Auftragnehmer den Schaden durch Versicherung c) soweit der Auftragnehmer den Schaden durch Versicherung c) soweit der Auftragnehmer den Schaden durch Versicherung c) soweit der Auftragnehmer den Schaden durch Versicherung c) soweit der Auftragnehmer den Schaden durch Versicherung c) soweit der Auftragnehmer den Schaden durch Versicherung c) soweit der Auftragnehmer den Schaden durch Versicherung c) soweit der Auftragnehmer den Schaden durch Versicherung 

seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder durch eine seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder durch eine seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder durch eine seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder durch eine seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder durch eine seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder durch eine seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder durch eine seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder durch eine seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder durch eine seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder durch eine seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder durch eine seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder durch eine 
solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche Verhält-solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche Verhält-solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche Verhält-solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche Verhält-solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche Verhält-solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche Verhält-solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche Verhält-solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche Verhält-solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche Verhält-solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche Verhält-solche zu tarifmäßigen, nicht auf außergewöhnliche Verhält-
nisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem nisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem nisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem nisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem nisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem nisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem nisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem nisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem nisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem nisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem nisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem nisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem nisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem nisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem nisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem nisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem nisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem nisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem nisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem 
im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte 
decken können.decken können.decken können.decken können.decken können.decken können.

4. Abweichend von Absatz 4 gelten die gesetzlichen Verjährungsfris-
ten, soweit sich der Auftragnehmer nach Nummer 3 durch Versi-
cherung geschützt hat oder hätte schützen können oder soweit ein 
besonderer Versicherungsschutz vereinbart ist.

5. Eine Einschränkung oder Erweiterung der Haftung kann in be-
gründeten Sonderfällen vereinbart werden.

§ 14
Abrechnung

(1) Der Auftragnehmer hat seine Leistungen prüfbar abzurechnen. Er 
hat die Rechnungen übersichtlich aufzustellen und dabei die Reihen-
folge der Posten einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen 
enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum Nachweis von 
Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, 
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Zeichnungen und andere Belege sind beizufügen. Änderungen und 
Ergänzungen des Vertrags sind in der Rechnung besonders kenntlich 
zu machen; sie sind auf Verlangen getrennt abzurechnen.

(2) Die für die Abrechnung notwendigen Feststellungen sind dem Fort-
gang der Leistung entsprechend möglichst gemeinsam vorzunehmen. 
Die Abrechnungsbestimmungen in den Technischen Vertragsbedin-
gungen und den anderen Vertragsunterlagen sind zu beachten. Für 
Leistungen, die bei Weiterführung der Arbeiten nur schwer feststell-
bar sind, hat der Auftragnehmer rechtzeitig gemeinsame Feststellun-
gen zu beantragen.

(3) Die Schlussrechnung muss bei Leistungen mit einer vertraglichen 
Ausführungsfrist von höchstens 3 Monaten spätestens 12 Werktage 
nach Fertigstellung eingereicht werden, wenn nichts anderes verein-
bart ist; diese Frist wird um je 6 Werktage für je weitere 3 Monate 
Ausführungsfrist verlängert.

(4) Reicht der Auftragnehmer eine prüfbare Rechnung nicht ein, ob-(4) Reicht der Auftragnehmer eine prüfbare Rechnung nicht ein, ob-
wohl ihm der Auftraggeber dafür eine angemessene Frist gesetzt hat, wohl ihm der Auftraggeber dafür eine angemessene Frist gesetzt hat, wohl ihm der Auftraggeber dafür eine angemessene Frist gesetzt hat, wohl ihm der Auftraggeber dafür eine angemessene Frist gesetzt hat, 
so kann sie der Auftraggeber selbst auf Kosten des Auftragnehmers so kann sie der Auftraggeber selbst auf Kosten des Auftragnehmers so kann sie der Auftraggeber selbst auf Kosten des Auftragnehmers so kann sie der Auftraggeber selbst auf Kosten des Auftragnehmers so kann sie der Auftraggeber selbst auf Kosten des Auftragnehmers so kann sie der Auftraggeber selbst auf Kosten des Auftragnehmers so kann sie der Auftraggeber selbst auf Kosten des Auftragnehmers so kann sie der Auftraggeber selbst auf Kosten des Auftragnehmers 
aufstellen.aufstellen.

 § 15 § 15 § 15
StundenlohnarbeitenStundenlohnarbeitenStundenlohnarbeitenStundenlohnarbeitenStundenlohnarbeitenStundenlohnarbeitenStundenlohnarbeitenStundenlohnarbeitenStundenlohnarbeitenStundenlohnarbeiten

(1) 1.  Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarun-(1) 1.  Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarun-(1) 1.  Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarun-(1) 1.  Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarun-(1) 1.  Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarun-(1) 1.  Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarun-(1) 1.  Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarun-(1) 1.  Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarun-(1) 1.  Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarun-(1) 1.  Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarun-(1) 1.  Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarun-(1) 1.  Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarun-(1) 1.  Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarun-(1) 1.  Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarun-(1) 1.  Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarun-(1) 1.  Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarun-(1) 1.  Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarun-(1) 1.  Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarun-(1) 1.  Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarun-(1) 1.  Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarun-
gen abgerechnet.

2. Soweit für die Vergütung keine Vereinbarungen getroffen worden 
sind, gilt die ortsübliche Vergütung. Ist diese nicht zu ermitteln, 
so werden die Aufwendungen des Auftragnehmers für Lohn- und 
Gehaltskosten der Baustelle, Lohn- und Gehaltsnebenkosten der 
Baustelle, Stoffkosten der Baustelle, Kosten der Einrichtungen, 
Geräte, Maschinen und maschinellen Anlagen der Baustelle, 
Fracht-, Fuhr- und Ladekosten, Sozialkassenbeiträge und Son-
derkosten, die bei wirtschaftlicher Betriebsführung entstehen, 
mit angemessenen Zuschlägen für Gemeinkosten und Gewinn 
(einschließlich allgemeinem Unternehmerwagnis) zuzüglich Um-
satzsteuer vergütet.

(2) Verlangt der Auftraggeber, dass die Stundenlohnarbeiten durch einen 
Polier oder eine andere Aufsichtsperson beaufsichtigt werden, oder ist 
die Aufsicht nach den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften 
notwendig, so gilt Absatz 1 entsprechend.


